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Gültig ab: 14.08.2020

Vergabe von Bauleistungen, die überwiegend Lohnkosten verursachen

In Ergänzung zur A.D.A  Kapitel 5 Nummer 1.3 können Stundenlohnarbeiten im Bereich
der Bauunterhaltung bis 3000,- € ohne Mehrwertsteuer nach vorheriger Preisvereinbarung
mit dem Unternehmer vergeben werden.Dabei stellt der von 61-3 K ermittelte
Stundenverrechnungssatz die Höchstgrenze dar.

Bauhauptgewerbe Stundenverrechnungssatz

Maurer, Glas- und Betonbauer 53,98 €

Pflasterer, Steinsetzer 53,98 €

Platten- und Fliesenleger 55,69 €

Stukatur und Gipser 55,69 €

Isoliergewerbe-Schallschutz, Akkustik 53,98 €

Baufachwerker 47,18 €

Maschinisten

Baggerführer 55,69 €

Baumaschinenführer 49,43 €

Zimmer-Handwerk

Facharbeiter 58,35 €

Fachwerker 51,00 €


